


























 

 

Leistungen für Bildung und Teilhabe 
 

Arbeitshinweis – Schülerbeförderung – ab 01.08.2020  
 

§ 28 Abs. 4 SGB II  
 

§ 34 Abs. 4 SGB XII 
 

§ 6 b Abs. 2 BKGG 
 

Bei Schülerinnen und Schülern, die für 
den Besuch der nächstgelegenen Schu-
le des gewählten Bildungsgangs auf 
Schülerbeförderung angewiesen sind, 
werden die dafür erforderlichen tatsäch-
lichen Aufwendungen berücksichtigt, 
soweit sie nicht von Dritten übernom-
men werden. Als nächstgelegen Schule 
des gewählten Bildungsgangs gilt auch 
eine Schule, die aufgrund ihres Profils 
gewählt wurde, soweit aus diesem Profil 
eine besondere inhaltliche oder organi-
satorische Ausgestaltung des Unter-
richts folgt; dies sind insbesondere 
Schulen mit naturwissenschaftlichem, 
musischem, sportlichem oder sprachli-
chem Profil sowie bilinguale Schulen, 
und Schulen mit ganztägiger Ausrich-
tung. 

Für Schülerinnen und Schüler, die für 
den Besuch der nächstgelegenen Schu-
le des gewählten Bildungsgangs auf 
Schülerbeförderung angewiesen sind, 
werden die dafür erforderlichen tatsäch-
lichen Aufwendungen berücksichtigt, 
soweit sie nicht von Dritten übernom-
men werden. Als nächstgelegen Schule 
des gewählten Bildungsgangs gilt auch 
eine Schule, die aufgrund ihres Profils 
gewählt wurde, soweit aus diesem Profil 
eine besondere inhaltliche oder organi-
satorische Ausgestaltung des Unter-
richts folgt; dies sind insbesondere 
Schulen mit naturwissenschaftlichem, 
musischem, sportlichem oder sprachli-
chem Profil sowie bilinguale Schulen, 
und Schulen mit ganztägiger Ausrich-
tung. 

Für die Bemessung der Leistungen für 
die Schülerbeförderung nach § 28 Ab-
satz 4 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch sind die erforderlichen tatsäch-
lichen Aufwendungen zu berücksichti-
gen, soweit sie nicht von Dritten über-
nommen werden. 
 

§ 3 Abs. 3 AsylbLG 

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am 
sozialen und kulturellen Leben in der 
Gemeinschaft werden bei Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
neben den Leistungen nach Absatz 1 
oder Absatz 2 entsprechend den §§ 34, 
34a und 34b des Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch gesondert berücksichtigt. 

 

Leistungsberechtigte Person 
 

Ø < 25 Jahre 
Ø die eine allgemein-/ berufsbildende Schule besucht und 
Ø keine Ausbildungsvergütung erhält 

 

 

Hinweise und Besonderheiten 
 

Ø Die leistungsberechtigte Person muss auf Schülerbeförderung angewiesen sein. Grundlage für die Zumutbar-
keit bzw. das Angewiesensein auf öffentliche Schülerbeförderung bildet die Satzung zur Schülerbeförderung 
des Landkreises. In dieser ist u. a. eine Mindestentfernung definiert. 

 
Ø Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden nur berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten übernom-

men werden. „Dritter“ ist auch der Landkreis, der die Kosten der Schülerbeförderung im Rahmen seiner Sat-
zung trägt. 

 
Ø Von den Eltern ist laut Satzung ein Eigenanteil in Höhe von 50 % des Preises einer ermäßigten ABO-

Monatskarte für eine Tarifzone, Preisstufe A, des zum jeweiligen Schuljahresbeginn gültigen VVO-Verbund-
tarifes zu entrichten. Der Eigenanteil wird für maximal 11 Beförderungsmonate je Schuljahr erhoben. Er be-
trägt im Schuljahr 2020/2021 16,55 Euro. 

 
Ø Für Schüler, die Schulen außerhalb des Geltungsbereiches der Satzung besuchen sowie für Schüler, denen 

im Rahmen der Eingliederungshilfe zur Schulbildung nach §§ 53 ff. SGB XII keine Leistungen zur Beförderung 
vom zuständigen Sozialleistungsträger gewährt werden, sind die notwendigen Schülerbeförderungskosten 
laut Kostenbescheid des jeweiligen Schulverwaltungsamtes zu übernehmen. 

 

 

Höhe der Leistung 
 

Ø Eigenanteil der Schülermonatskarte bzw. 
Ø Nachgewiesene Schülerbeförderungskosten laut Bescheid  

 

 

Verfahren 
Ø Bedarfserfassung 
Ø Bescheid über Schülerbeförderungskosten 
Ø Schriftlicher Nachweis über nicht gedeckte Schülerbeförderungskosten 
Ø Direktzahlung an Schulverwaltungsamt bzw. Geldleistung an Leistungsberechtigten 

 
Stand: 22.06.2020 



 

 

Leistungen für Bildung und Teilhabe 
 

Arbeitshinweis – Mittagsverpflegung ab 01.03.2020  
 

§ 28 Abs. 6 SGB II  
 

§ 34 Abs. 6 SGB XII 
 

§ 6 b Abs. 2 BKGG 
 

Bei Teilnahme an einer gemeinschaftli-
chen Mittagsverpflegung werden die 
entstehenden Aufwendungen berück-
sichtigt für 
1. Schülerinnen und Schüler und 
2. Kinder, die eine Tageseinrichtung 
besuchen oder für die Kindertagespfle-
ge geleistet wird. 
Für Schülerinnen und Schüler gilt dies 
unter der Voraussetzung, dass die Mit-
tagsverpflegung in schulischer Verant-
wortung angeboten wird oder durch 
einen Kooperationsvertrag zwischen 
Schule und Tageseinrichtung vereinbart 
ist. In den Fällen des Satzes 2 ist für die 
Ermittlung des monatlichen Bedarfs die 
Anzahl der Schultage in dem Land zu-
grunde zu legen, in dem der Schulbe-
such stattfindet. 

Bei Teilnahme an einer gemeinschaftli-
chen Mittagsverpflegung werden die 
entstehenden Aufwendungen berück-
sichtigt für 
1. Schülerinnen und Schüler und 
2. Kinder, die eine Tageseinrichtung 
besuchen oder für die Kindertagespfle-
ge geleistet wird. 
Für Schülerinnen und Schüler gilt dies 
unter der Voraussetzung, dass die Mit-
tagsverpflegung in schulischer Verant-
wortung angeboten wird oder durch 
einen Kooperationsvertrag zwischen 
Schule und Tageseinrichtung vereinbart 
ist. In den Fällen des Satzes 2 ist für die 
Ermittlung des monatlichen Bedarfs die 
Anzahl der Schultage in dem Land zu-
grunde zu legen, in dem der Schulbe-
such stattfindet. 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe 
entsprechen den Leistungen zur De-
ckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2 
bis 7 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch. 
 
§ 3 Abs. 3 AsylbLG 
Bedarfe für Bildung und Teilhabe am 
sozialen und kulturellen Leben in der 
Gemeinschaft werden bei Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
neben den Leistungen nach Absatz 1 
oder Absatz 2 entsprechend den §§ 34, 
34a und 34b des Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch gesondert berücksichtigt. 

 

Leistungsberechtigte Person 
 

Ø < 25 Jahre 
Ø die eine allgemein-/ berufsbildende Schule bzw. eine Kindertageseinrichtung (Kita) besucht und 
Ø keine Ausbildungsvergütung erhält 
 

 

Hinweise und Besonderheiten 
Ø Das Mittagessen muss in schulischer Verantwortung angeboten und gemeinschaftlich ausgegeben und ein-

genommen werden. Belegte Brötchen und kleinere Mahlzeiten, die an Kiosken auf dem Schulgelände verkauft 
werden, erfüllen diese Voraussetzungen nicht. 

Ø In schulischer Verantwortung heißt: Die Mittagsverpflegung muss von der Schule unmittelbar oder mittelbar 
(z.B. Caterer) zum Zwecke der gemeinschaftlichen Essenseinnahme angeboten werden oder durch einen Ko-
operationsvertrag zwischen Schule und Tageseinrichtung vereinbart sein. 

Ø Kriterien dafür sind: 
Ø Schulgebäude oder Gebäude der Tageseinrichtung 
Ø Vertragsbeziehungen zwischen Schule / Tageseinrichtung und Anbieter 
Ø ausschließliches Angebot für Schüler der Schule 

Ø Vergleichbare Regelungen sind für das gemeinsame Mittagessen in der Kindertageseinrichtung und in Kinder-
tagespflege anzuwenden. 

Ø Pandemiebedingte Mehrkosten und die Kosten für die Anlieferung werden zusätzlich als Bedarf anerkannt, 
wenn das gemeinschaftliche Mittagessen in Schule und Kita nicht möglich ist (§ 68 SGB II, § 142 SGB XII gül-
tig vom 01.03.2020 bis 31.07.2020, Verlängerung bis 30.09.2020 ist geplant - Vereinfachter-Zugang-
Verlängerungsverordnung - VZVV).  

Ø Eine Selbstbeschaffung von Mittagessen ist davon nicht erfasst. 
Ø Da der Gesetzgeber wiederholt keine Regelung zur Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpfle-

gung für Schülerinnen und Schüler während der Ferien (im Hort) getroffen hat, ist die Übernahme dieser Kos-
ten ausgeschlossen. 

 

Höhe der Leistung 
 

Ø Tatsächliche Aufwendungen, pandemiebedingte Mehrkosten und die Kosten für die Anlieferung 
 

 

Verfahren 
 

Ø Bedarfserfassung 
Ø Personalisierter Gutschein an Leistungsberechtigten zur Weiterleitung an Anbieter 
Ø Rechnungslegung des Anbieters an Jobcenter bzw. Landratsamt, Sozial- und Ausländeramt 
 

Stand: 22.06.2020 


